
08.01.2024 1

Förderprogramm für Photovoltaik-Anlagen der Stadt Hagen
Kurzvorstellung Richtlinie und Antragsverfahren

Foto: pixabay/analogicus



Stadt Hagen / Klimaschutzmanagerin

• Kurze Einweisung in die Plattform

• Bitte Mikrofon stummschalten (außer bei 

Wortbeiträgen).

• Kamera bitte während des Vortrags ausschalten.

• Kommunikation zunächst über Chat.

• Wortbeiträge bitte im Chat ankündigen (*) oder 

„Hand heben“.

• Aufzeichnungen sind nicht gestattet.

Einführung in die Technik



Inhalt der Förderrichtlinie
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Budget Fördergegenstand Zielgruppe Förderhöhe

ca. 

200.000 

Euro

Erwerb und 

Errichtung von neuen 

Photovoltaik-Anlagen 

ab 4kWp mit

Batteriespeicher

volljährige Privatpersonen, die 

Eigentümer von selbstgenutzten

Wohnimmobilien mit 

Erstwohnsitz in Hagen sind

2.000 Euro je 

Gebäude und 

Antragsteller



Fördervoraussetzungen

a) Leistung von mindestens 4 kWp und Batteriespeicher

b) Bau und Installation der Photovoltaik-Anlage durch ein Fachunternehmen 

→ entsprechendes Angebot ist dem Antrag beizufügen

c) Beantragung der Förderung muss vor Beginn der Maßnahme 

erfolgen. Der Auftrag darf erst nach Erhalt einer Förderzusage erteilt 

werden.

d) Die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers sind 

einzuhalten.

e) Anlage muss mindestens zehn Jahre in Betrieb sein.
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Förderungsausschlüsse

a) Photovoltaik-Anlagen ohne Batteriespeicher

b) Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von unter 4 kWp

c) Anlagen an gewerblich genutzten Gebäuden

d) gebrauchte Photovoltaik-Anlagen und Speicher

e) Maßnahmen, die vor Erhalt der Förderzusage beauftragt wurden

f) Maßnahmen, denen planungs- oder baurechtliche Belange oder der 

Denkmalschutz entgegenstehen

g) Ratenkäufe oder Leasing-Geschäfte

h) der Austausch oder die Nachrüstung von Einzelkomponenten
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Antragsverfahren:

Online über Formular-Server ab 10.01.2024, 10 Uhr

10.05.2023 6

− http://www.hagen.de/formulare

− Buchstabe „F“ bzw. Stichwort „Förderantrag“ und „P“ bzw. „Photovoltaik“

Herunterscrollen zu 

„F“ oder „P“

http://www.hagen.de/formulare
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Ausnahme: Kein Internet vorhanden

− persönliche Antragstellung im Umweltamt möglich 

nach Terminabsprache unter 02331 207-3524

− Keine postalische oder telefonische Antragstellung 

möglich
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Beispiel Antragsformular

− http://www.hagen.de/formulare

Inhalt Antragsformular

− Angaben zur antragstellenden Person

− Angaben zum Installationsstandort

− Angaben zum Kostenvoranschlag/Angebot

− Platz für sonstige Anmerkungen (optional)

− Erklärungen des/der Antragstellers*in zur Einhaltung der Förderrichtlinie

− Datenschutzerklärung

− Feld zum Upload von Anlagen (Angebot eines Fachunternehmens)

http://www.hagen.de/formulare
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Eingangsbestätigung

− erfolgt per E-Mail

− Die Eingangsbestätigung ist nicht mit einer Förderzusage gleichzusetzen!

− Antragsformular kann im Nachgang heruntergeladen werden (allerdings nur 

solange der Browser geöffnet bleibt).

− Gesendete Anlagen werden hingegen nicht angezeigt und können nicht 

heruntergeladen werden, diese kommen im Umweltamt aber trotzdem an.

− Das Formular kann nur abgeschickt werden, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt 

und mindestens eine Anlage hochgeladen wurde.

− Sollte der „Absende-Button“ ausgeblendet sein, dann ist das Vorhaben nicht 

förderfähig (z.B. Anlage < 4kWP oder kein Batteriespeicher vorhanden) 

→ ggf. Angaben im Formular noch einmal überprüfen (rot markierte Felder)!

Bitte beachten:
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Anforderungen an das Angebot 

(Kostenvoranschlag)

− Es können 3 Dateien hochgeladen werden.

− Erlaubte Formate: jpeg, jpg, pdf, png

− Maximale Dateigröße: 3,0 MB

− Das Angebot muss gültig und adressbezogen sein.

− Es muss mindestens erkennbar sein, dass die Förderbedingungen 

eingehalten werden (bspw. Anlage > 4kWP, Vorhandensein 

Batteriespeicher). Genaue Aufschlüsselung von Einzelkomponenten 

ist nicht erforderlich.

− In Einzelfällen kann nach Erhalt der Förderzusage auf eigenes Risiko 

auch ein anderes Angebot beauftragt werden, dieses muss jedoch 

vergleichbar sein (d.h. die Förderbedingungen sind weiterhin 

einzuhalten).



Förderverfahren

im Überblick
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Antragstellung ab 

10.01.2024, 10 Uhr bis 

das Förderbudget 

aufgebraucht ist

Prüfung der Anträge nach 

Reihenfolge
Vollständigkeit und Plausibilität

Eingangsbestätigung per Mail

Förderzusage oder –absage per Post
Mittelreservierung

Umsetzung der Maßnahme
12 Monate

Prüfung Leistungsnachweis
Vollständigkeit und Plausibilität

Förderabsage

Leistungsnachweis

Bewilligungsbescheid

Auszahlung



Rückfragen

− Förderrichtlinie und FAQ-Liste unter http://www.hagen.de/solardachkataster

− Kontaktformular oder solarfoerderung@stadt-hagen.de

− Fragen zur Planung und Technik: Verbraucherzentrale NRW

→ Onlineberatung „Energie kompakt“

→ jeden Mittwoch um 18 Uhr 

http://www.hagen.de/solardachkataster
mailto:solarfoerderung@stadt-hagen.de


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg 

bei der Antragstellung!

STADT HAGEN

Nicole Schulte

Rathausstraße 11

58095 Hagen

02331 207-3490 

Nicole.Schulte@stadt-hagen.de

mailto:Thomas.Koehler@stadt-hagen.de

